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Anmerkungen des Ruhrverbands zum Kapitel 8 des Bewirtschaftungsplanentwurfs

In Kapitel 8.1 sind in den Tabellen 8-2 und 8-3 für die einzelnen Teileinzugsgebiete in NRW prozentuale Angaben über Gewässerlängen angegeben, die signifikanten Belastungen aus Punktquellen bzw. aufgrund hydromorphologischer Veränderungen unterliegen. Es ist leider nicht nachvollziehbar (und somit auch nicht überprüfbar), auf welchen Kriterien die Zuordnung zu einer signifikanten Belastung beruht bzw. welche Aspekte für die Erstellung dieser Tabellenangaben als Bewertungskriterium herangezogen wurden. (In diesem Zusammenhang als grundsätzlich möglich erscheinen die Kriterien „Modul Saprobie schlechter als gut“; „Modul allgemeine Degradation schlechter als gut“, „Modul Metalle schlechter als gut“ „Programmmaßnahme im Bereich Misch- und Niederschlagsentwässerung vorgesehen“ oder ähnliches.)

Es wird begrüßt, dass im ersten Absatz auf Seite 8-8 auf die komplexen Wechselwirkungen und die Dynamik des biologischen Systems als Faktoren hingewiesen wird, die eine einfache Darstellung von Wirkungszusammenhängen erschweren, und die Hinzuziehung von Expertenwissen als hierfür notwendig erachtet wird. Zur stärkeren Hervorhebung dieses wichtigen und grundlegenden Schritts der Kausal- bzw. Ursachenanalyse für eine effiziente Maßnahmenplanung wird angeregt, den nachfolgenden Satz dieses Absatzes wie folgt zu ergänzen. 

„Tatsächlich bedarf es immer der Hinzuziehung von Expertenwissen, um die Situation im jeweiligen Gewässer umfassend zu erfassen und zu beschreiben und auf Basis einer alle potenziellen Belastungen bilanzierenden Kausal- oder Ursachenanalyse wirksame Maßnahmen abzuleiten.“
Ebenfalls begrüßt wird die Aussage des letzten Absatzes des Kapitels 8.1.1.1 auf Seite 8-10, dass kommunale und industrielle Einleitungen als Gewässernutzung nur dann eine „signifikante Belastung“ darstellen, wenn sie mitursächlich für die Abweichung vom guten Zustand sind. An dieser Stelle sollte jedoch ein bereits zuvor genannter Aspekt nochmals aufgegriffen werden und Erwähnung finden. Dies betrifft die Aussage, dass im Maßnahmenprogramm konzeptionelle Maßnahmen, in der Regel vertiefende Untersuchungen, vorgesehen sind, wenn Unsicherheiten in der Ursachenzuordnung verbleiben. Daher wird angeregt, folgenden Satz am Ende dieses Absatzes zu ergänzen.

„Die Feststellung einer potenziellen Signifikanz von kommunalen und industriellen Einleitung wird im Rahmen von vertiefenden Untersuchungen und Kontrollen sowie über die Erstellung von Konzepten und Studien erfolgen.“

Für die Zahlenangaben der Tabelle 8-6 gilt die gleiche Anmerkung wie für diejenigen der Tabellen 8-2 und 8-3.

In Kapitel 8.1.1.2.c) ist ausgesagt, dass eine relevante Anzahl von Wasserkörpern bezüglich der prioritären Metalle durch Kläranlagen mitbelastet wird. Gleichzeitig wird festgehalten, dass die Belastungen in der Vergangenheit noch deutlich höher waren und infolge der Lenkungswirkung des Abwasserabgabengesetztes bereits erkennbare Verbesserungen eingetreten sind. Hier fehlt meines Erachtens eine Aussage, ob hier aufgrund der bestehenden Rechtssituation eine weiterer Rückgang dieses Emissionspfades oder eher eine Stagnation auf dem jetzigen Stand zu erwarten ist (mit der Folge, dass dann ggf. darüber hinaus weitergehende Maßnahmen zur Erreichung des Umweltziels erforderlich sind).

Kapitel 8.1.1.2.e) behandelt die prioritären sonstigen Stoffe und nicht prioritäre sonstige Stoffe. Bei der weitergehenden Befassung mit verschiedenen Stoffen ist eine gewisse Uneinheitlichkeit bezüglich der Aussage über deren (vermuteten) Eintragspfad erkennbar. Während diese für einige Stoffe getroffen wird, fehlt eine diesbezügliche Einschätzung für andere. Dies trifft zu auf „Polybromierte Diphenylether“, „Acenaphten“, „Bisphenol A“. 

Die in Kapitel 8.1.1.2.f) verwendete Einheit „kt“ sollte zumindest erstmalig als (vermutlich) „Kilotonne“ erklärt werden, da dieses Maß eher ungewöhnlich und zudem kein SI-Normeinheit ist, oder die genannten Zahlenwerte sollten in die Maßeinheit „t“ umgerechnet werden.

Für die Zahlenangaben der Tabelle 8-9 gilt die gleiche Anmerkung wie für diejenigen der Tabellen 8-2, 8-3 und 8-6.

Die Abgrenzungen der verschiedenen N-Eintrags-Klassen in Abbildung 8-9 sind beim Ausdruck als schwarz-weiß Darstellung kaum mehr zu unterscheiden. 

Für die Zahlenangaben der Tabelle 8-10 gilt die gleiche Anmerkung wie für diejenigen der Tabellen 8-2, 8-3, 8-6 und 8-9.

In Kapitel 8.1.4.2. ist ausgesagt, dass die von den sonstigen Belastungen betroffenen Gewässerlängenanteile im Anhang angegeben sind. Welcher Anhang ist hier konkret gemeint und wo sind diese Angaben explizit zu finden?

Weitere generelle Anmerkungen zum Entwurf von Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm, die für eine Stellungnahme der agw hilfreich sein können.

Allgemeines

Die vorliegende Fassung des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans arbeitet systematisch die im Anhang VII der Wasserrahmenrichtlinie genannten Vorgaben ab. Aufgrund der Vielzahl der zusammenstellenden liefernden Informationen hat dieser erste Bewirtschaftungsplan insgesamt allerdings einen Umfang erreicht, der die Lesbarkeit und Handhabbarkeit dieses Instrumentes etwas erschwert. Die textliche Fassung des Maßnahmenprogramms legt das zur Maßnahmenableitung gewählten Vorgehen dar und stellt in aggregierter Form die NRW-weit vorgesehenen Maßnahmen zusammen. Für Detailinformationen wird auf die Steckbriefe der Planungseinheiten verwiesen. Beide Dokumente enthalten jedoch stellenweise Verweise auf Anlagen, die bislang nicht verfügbar sind und deren Inhalt somit nicht bekannt ist.

Bei manchen der in den Dokumenten enthaltenen Graphiken ist die gewählte Farbabstufung sehr unglücklich, so dass eine Zuordnung einzelner Farben zum Legendeneintrag selbst beim farblichen Bild nur schwer, bei einem Schwarz-Weiß Ausdruck überhaupt nicht möglich ist. Dies trifft insbesondere zu auf Abbildung 10-1 in Kapitel 10 des Bewirtschaftungsplans 

Nachfolgend noch einige Aspekte, die mir im Rahmen der Durchsicht des im Oktober 2008 verteilten Vorentwurfs aufgefallen sind:

Bewirtschaftungsplan Nordrhein-Westfalen

-
In Kapitel 10.5 „Fristverlängerungen“ fehlt für einige der in den Abbildungen 10-15 und 10‑16 enthaltenen Begrifflichkeiten der Legende eine textliche Erläuterung.

-
In Kapitel 10.5.1 „Fristverlängerungen nach Art. 4, Abs. 4(a) Nr. III – Natürliche Gegebenheiten“ erscheinen die in der Tabelle 10-6 enthaltenen Zahlenwerte mit Blick auf die textlichen Ausführungen oberhalb (Faustformel „10 Jahre Entwicklungszeit ...“) sehr gering auszufallen.

-
Im Kapitel 11 „Wirtschaftliche Analyse“ ist zu begrüßen, dass der Bezugsrahmen der Gewässernutzungen nicht allein vornehmlich um die Wasserdienstleistungen gezogen wird, sondern ein erweiterter Ansatz einschließlich der Nutzung eines Gewässerstreifens gewählt wird (Seite 11-2 ff). Allerdings bleibt diese positive Betrachtungsbasis leider im Ansatz stecken: Folgerichtig müsste dieser erweiterte Ansatz bei der monetären Betrachtung zusätzliche Aspekte beleuchten, insbesondere:

-
Förderung erneuerbarer Energien bei der Wasserkraft

-
monetäre Bewertung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

-
Wert der Grundstücke am Gewässer (auch im Hinblick auf Risikobetrachtungen inf. Klimawandel), auch im Hinblick auf konkurrierende Ansprüche etc.


In diesem Kapitel nicht behandelt wird hingegen das Thema Kostendeckung. Soll hierzu noch eine Ergänzung erfolgen oder ist dies mit den entsprechenden Ausführungen im Rahmen der Bestandsaufnahme als abgeschlossen zu betrachten?

Maßnahmenprogramm Nordrhein-Westfalen

-
In Kapitel 4.6 „Maßnahmen im Überblick“ erscheinen in der Abbildung 4-1 mit Blick auf die Aussagen in Kapitel 4.5.1 (konkreter Prüfauftrag zur Ermittlung von Strahlursprüngen und Trittsteinen) die konzeptionellen Maßnahmen etwas unterrepräsentiert. 


Kapitel 5 enthält Aussagen zu Maßnahmen zur Minderung ökologischer Folgen von Wasserentnahmen, -einleitungen, über- und –umleitungen. Eine Konzentration derartiger Maßnahmen hinsichtlich Fischereiwirtschaft und sonstiger Wasserentnahmen allein auf die obere Ruhr (Speisung von Fischteichen) ist von unserer Seite aus in keiner Weise nachvollziehbar und wahrscheinlich auch nicht vermittelbar. Dadurch entsteht der Eindruck eines diesbezüglichen "Hotspots" in ganz NRW. Außerdem ist dies aus den Gewässerbewertungen nach hiesiger Erinnerung nicht ableitbar.

-
Das Kapitel 9 „Kosten und Finanzierung“ ist ohne Kenntnis der Inhalte des darin mehrfach zitierten Gutachtens von Seeman und Pawlowski nur schwer nachvollziehbar. Offen bleibt zudem, wodurch sich die in Tabelle 9-1 enthaltenen Begriffsblöcke „Abwasserreinigung“, „Abwasserableitung“, Niederschlagswasserableitung und –behandlung“ sowie „Landwirtschaftliche Haushalte“ von den „Gewässerschutzkosten Abwasserentsorgung“ unterscheiden. 

gez.

Michael Weyand

X:\FM_Ablage\nrw_ags\bewirtschaftungsplan\vorentwurf_081013\anm_entwurf _bwp_mapro_081024.doc

